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Einleitung

Die breite Masse der Gesellschaft organisiert sich insbesondere in 
kulturellen, gesellschaftlichen, politischen und freizeitorientierten Ver
einen des lokalen Lebens, sodass die Anzahl an Vereinsmitgliedern 
grundsätzlich die Anzahl an Aktionären und Gesellschaftern über
steigt.1 Im Vereinswesen werden vakante Vorstandsposten häufig mit 
Vereinsmitgliedern besetzt, die weder über eine rechtliche Vorbildung 
noch über Erfahrungen im Bereich der Geschäftsleitung verfügen, die 
Vereinsgeschäfte aber ehrenamtlich führen und die Vereinsfinanzen 
insoweit nicht belasten. Daraus folgt eine gewisse Fehleranfälligkeit 
der Vereinsleitung und ein nicht unerhebliches Haftungsrisiko der 
Vorstandsmitglieder, auf die der Gesetzgeber mit der Einführung von 
§ 31a BGB durch das „Gesetz zur Begrenzung der Haftung von eh
renamtlich tätigen Vereinsvorständen“ vom 28. September 2009 und 
der Novellierung durch das „Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes 
(Ehrenamtsstärkungsgesetz)“ vom 21. März 2013 reagiert hat.2 Nun
mehr bemessen sich das Haftungsrisiko und die persönliche finanzielle 
Verantwortlichkeit eines Vorstandsmitglieds für die Verletzung von 
Amtspflichten anhand der Höhe seiner jährlichen Vergütung. So regelt 
insbesondere § 31a Abs. 1 S. 1, S. 2 BGB, dass Mitglieder des Vorstands 
gegenüber dem Verein und den Vereinsmitgliedern nur Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben, sofern die jeweilige Vergütung 
nicht über 720 Euro im Jahr liegt. Da auch die GmbH und die AG kör
perschaftlich organisiert und damit strukturell mit dem eingetragenen 

1 Schöpflin, in: BeckOK BGB, § 21 BGB Rn. 68, 70.
2 Gesetz zur Begrenzung der Haftung von ehrenamtlich tätigen Vereinsvorständen 

v. 28.09.2009, BGBl. 2009, S. 3161; Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes (Ehrenamts
stärkungsgesetz) v. 21.03.2013, BGBl. 2013, S. 559.
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Verein verbunden sind,3 stellt sich insbesondere auch die Frage der 
entsprechenden Anwendung von § 31a BGB im Kapitalgesellschafts
recht.4 Eine dahingehende Harmonisierung der Regelungsmaterien 
ist deshalb in Betracht zu ziehen, weil weder die Geschäftsführer 
noch die Vorstandshaftung an die Höhe der jährlichen Vergütung 
anknüpft, der eingetragene Verein aber als organisationsrechtliche 
Grundform der Körperschaften gilt5 und die bürgerlich-rechtlichen 
Regelungen über den Verein als eine Art „Allgemeiner Teil des Kapi
talgesellschaftsrechts“ verstanden werden.6

Thesen

Der nachstehenden Untersuchung liegen insbesondere die folgenden 
Thesen zugrunde. § 31a BGB ist teleologisch zu reduzieren und fin
det nur Anwendung, wenn Vereine steuerbegünstigte Zwecke i.S.v. 
§§ 51ff. AO, insbesondere einen gemeinnützigen oder mildtätigen 
Zweck verfolgen (These 1). Die Regelungen von § 31a BGB sind zu
dem weitestgehend zwingend ausgestaltet, sodass die Mitglieder des 

A.

3 Zur strukturellen Verbundenheit siehe Bachmann, in: Großkommentar AktG Bd. I, 
§ 1 AktG Rn. 11; Fleischer, in: MüKo GmbHG Bd. I, Einl. Rn. 152; Grigoleit, in: Gri
goleit AktG, § 1 AktG Rn. 11; Heider, in: MüKo AktG Bd. I, § 1 AktG Rn. 15; Lutter, 
in: Schmidt/Lutter AktG Bd. I, § 1 AktG Rn. 3; Raiser/Veil, Kapitalgesellschaftsrecht, 
§ 3 Rn. 6.

4 Die Fragestellung wurde auch im Rahmen des 70. Deutschen Juristentages diskutiert. 
Siehe dazu Bachmann, Verhandlungen des 70. Deutschen Juristentages 2014 Bd. I, 
Gutachten E 30–31, 121.

5 Zum Verein als organisationsrechtliche Grundform vgl. Solveen, in: Hölters AktG, 
§ 1 AktG Rn. 2; Hirte, Kapitalgesellschaftsrecht, § 1 Rn. 1.5. Dies lässt sich anhand 
von § 6 Abs. 2 HGB festmachen, der mit „Verein“ körperschaftlich strukturierte 
Verbände meint und damit sowohl den bürgerlich-rechtlichen Verein als auch die 
AG und die GmbH als Kapitalgesellschaften einschließt. Siehe insoweit Grigoleit, in: 
Grigoleit AktG, § 1 AktG Rn. 11; Koch, in: Hüffer/Koch AktG, § 1 AktG Rn. 2.

6 So Hirte, Kapitalgesellschaftsrecht, § 1 Rn. 1.5. Nach allgemeiner Ansicht gilt auch 
§ 31 BGB im GmbH- und Aktienrecht analog, um eine entsprechende Zurech
nung rechtsformübergreifend zu gewährleisten. Siehe zur GmbH bereits RG Urt. v. 
19.02.1904 III 343/03 = RGZ 57, 93 (95); RG Urt. v. 18.10.1917 – VI 143/17 = RGZ 
91, 72 (75). Siehe zur AG bereits RG Urt. v. 19.02.1912 – VI 291/11 = RGZ 78, 347 
(353–354).

Einleitung

2



Vereinsvorstands grundsätzlich unabdingbar für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit haften (These 2). Die entsprechende Anwendung von 
§ 31a BGB im Kapitalgesellschaftsrecht ist grundsätzlich zulässig, so
weit die Gesellschaft steuerbegünstigte Zwecke im vorstehenden Sinne 
verfolgt und die jährliche Vergütung der jeweiligen Geschäftsführer 
und Vorstandsmitglieder 720 Euro nicht übersteigt (These 3). In ent
sprechender Anwendung von § 31a Abs. 1 S. 1 BGB kann die Haftung 
des GmbHGeschäftsführers generell nicht mehr über das Maß der 
groben Fahrlässigkeit hinaus begrenzt werden (These 4).

Gang der Untersuchung

In diesem Rahmen gliedert sich die Untersuchung in fünf Kapitel. 
Zuvorderst wird das Haftungsrisiko der Vorstandsmitglieder nach 
Maßgabe der allgemeinen Regeln dargestellt (Kapitel I). Vor diesem 
Hintergrund werden die Regelungen von § 31a BGB insbesondere 
auch unter den maßgeblichen historischen und teleologischen Ge
sichtspunkten in Kapitel II untersucht. Daran schließen sich einfüh
rende Erwägungen zum Analogieschluss an (Kapitel III), um sodann 
in Kapitel IV die Zulässigkeit der entsprechenden Anwendung von 
§ 31a BGB im Aktien- und GmbH-Recht zu untersuchen. Die wesent
lichen Ergebnisse der Untersuchung werden abschließend in Kapitel V 
zusammengefasst, das mit einer Handlungsempfehlung schließt.

B.

B. Gang der Untersuchung
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Kapitel I – Das Haftungsrisiko
der Vereinsvorstandsmitglieder

Der historische Gesetzgeber sah sich wegen des umfassenden Haftungs
risikos,  dem  sich  die  Vereinsvorstandsmitglieder  im  Rahmen  ihrer 
jeweiligen Tätigkeit grundsätzlich ausgesetzt sehen, zu der Einführung 
von § 31a BGB veranlasst.7 Grundsätzlich haften die Vorstandsmitglie
der  des  Vereins  im Rahmen ihrer  Amtstätigkeit  nach Maßgabe der 
allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen, weil die §§ 2 ff. BGB keine dem 
§ 93 AktG oder § 43 GmbHG vergleichbare haftungsrechtliche Zentral
norm beinhalten. Allein § 42 Abs. 2 S. 2 BGB normiert ausdrücklich die 
Haftung der Vorstandsmitglieder gegenüber den Vereinsgläubigern für 
Schäden, die diese durch eine schuldhaft verzögerte Stellung des Antrags 
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens erleiden. Ebenso bestehen auch 
vereinzelt spezialgesetzliche Haftungsgrundlagen wie § 69 S. 1 AO, der 
die Haftung der Vorstandsmitglieder für die Verletzung von abgaben
rechtlichen Pflichten hinsichtlich der Steuerschuld des Vereins normiert.

Das Haftungsrisiko der Vorstandsmitglieder gegenüber dem Verein

In Bezug auf  die Binnenhaftung  sehen sich die Vorstandsmitglieder 
insbesondere  dem Risiko  ausgesetzt,  gegenüber  dem Verein  für  die 
schuldhafte Verletzung ihrer jeweiligen Vorstandspflichten gem. §§ 280 
Abs. 1, 27 Abs. 3, 664ff. BGB zu haften.8 Das nach § 280 Abs. 1 S. 1 BGB 

A.

7 Begründung zum Entwurf  des  Bundesrates  über  ein Gesetz  zur  Begrenzung der 
Haftung von ehrenamtlich tätigen Vereinsvorständen v. 13.08.2008, BT-Drs. 16/10120,
S. 1, 2, 6–7.

8 Burgard, in: Krieger/Schneider Hdb. Managerhaftung, § 6 Rn. 6.7; Reuter, NZG 2009, 
1368 (1371); Unger, NJW 2009, 3269 (3270); Ehlers, NJW 2011, 2689 (2689); Klasen/
Schäfer, GWR 2013, 287 (289); Leuering/Keßler, NJW-Spezial 2017, 335 (335).
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erforderliche Schuldverhältnis besteht mit der Bestellung des Vorstands
mitglieds und beurteilt sich unabhängig von der Wirksamkeit der ver
traglichen Anstellung. Das nicht unerhebliche Haftungsrisiko folgt zu
nächst aus den weitreichenden Pflichten der Vorstandsmitglieder, die 
der organisationsrechtlichen Stellung des Vorstands als ordentlichem 
Geschäftsführungs  und  zwingendem  Vertretungsorgan  des  Vereins 
folgen. Diese können in Anbetracht der unzähligen Tätigkeitsbereiche 
eines Vereins nur allgemein umrissen werden, da sich der Pflichten und 
Aufgabenkreis des Vorstandsmitglieds eines Arbeitgeberverbandes re
gelmäßig von dem einer Naturschutzorganisation oder dem eines loka
len Sportvereins unterscheidet.9 Unter die Geschäftsführung fällt aber 
grundsätzlich jedes rechtliche oder tatsächliche Verhalten, das auf die 
Verfolgung des Vereinszwecks gerichtet ist und unter Berücksichtigung 
von Gesetz oder Satzung in der Zuständigkeit des Vorstands liegt.10 Dazu 
zählen regelmäßig Planungs-, Koordinations-, Kontroll- und Organisa
tionsangelegenheiten als Gegenstände der Vereinsleitung sowie die Mit
gliederverwaltung,  die  Erhaltung,  Verwaltung  und  Verwendung  des 
Vereinsvermögens, die Ein- und Verkäufe und die Personalangelegen
heiten als Angelegenheiten der laufenden Geschäftsführung.11 Bei der 
Ausführung der jeweiligen Tätigkeit sind die Vorstandsmitglieder zu 
gesetzes- und satzungskonformem Verhalten verpflichtet.12 So wurde 
das Vorstandsmitglied eines Sportvereins zu der Leistung von Schadens
ersatz in Höhe der Vergütung verurteilt,  die es mit Spielerinnen im 
Rahmen ihrer Anstellung vereinbarte, obwohl die Vereinssatzung aus
drücklich vorsah, dass Verein und Mannschaft dem Amateurgedanken 
verpflichtet sind.13 In einem ähnlichen Fall machte sich ein Vorstands
mitglied dadurch schadensersatzpflichtig,  dass es Vergütungen ausbe
zahlte, obwohl die Vereinssatzung die unentgeltliche Amtsführung sta

9 Zu den Tätigkeitsgebieten eines Vereins siehe Schöpflin, in: BeckOK BGB, § 21 BGB 
Rn. 70.

10 Hadding, in: Soergel BGB Bd. I, § 27 BGB Rn. 22; Burgard, in: Krieger/Schneider Hdb.
Managerhaftung, § 6 Rn. 6.10.

11 Siehe Burgard, in: Krieger/Schneider Hdb. Managerhaftung, § 6 Rn. 6.11.
12 Siehe BGH Urt. v. 14.01.2008 – II ZR 245/06 = BGH ZIP 2008, 453 (454).
13 Dazu insgesamt BGH Urt. v. 14.01.2008 – II ZR 245/06 = BGH ZIP 2008, 453–455.
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